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Vorlage Nr. 235/16 

 

 

Betreff: 
 

Satzung über die Verwendung der Ausbildungsverkehr-Pauschale 
gemäß § 11 a ÖPNVG NRW; Verlängerung der Laufzeit 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 

Rat der Stadt Rheine 05.07.2016 Berichterstattung 

durch: 

Frau Karasch 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt 

Produkt 5301 Öffentliche Verkehrsflächen 

 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 

 einmalig  jährlich  einmalig + jährlich 
 

 

Ergebnisplan   Investitionsplan 
 

Erträge  561.000 € Einzahlungen € 

Aufwendungen  561.000 € Auszahlungen € 

Verminderung Eigenkapital 0 € Eigenanteil € 
 
 

Finanzierung gesichert 
 

 Ja  Nein 

durch 

 Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt 530161 

 sonstiges (siehe Begründung) 
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Vorlage Nr. 235/16 
 

Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
  
Der Rat der Stadt Rheine beschließt die als Anlage 1 beigefügte Satzung der 

Stadt Rheine zur Verwendung der Ausbildungsverkehr-Pauschale gemäß § 11 a 
ÖPNVG NRW. 

 
 
Begründung: 

  
Die Stadt Rheine ist Aufgabenträger für den straßengebundenen öffentlichen Per-

sonennahverkehr. Als solcher erhält sie eine jährliche Ausbildungsverkehr-
Pauschale gemäß § 11 a des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr 

in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) vom Land Nordrhein-Westfalen. 
 
Der Rat der Stadt Rheine hat in seiner Sitzung am 27.03.2012 die Satzung über 

die Verwendung der Ausbildungsverkehr-Pauschale gemäß § 11 a ÖPNVG NRW 
beschlossen. Auf der Grundlage dieser Satzung leitet die Stadt Rheine seit 2011 

jährlich die zugewiesenen Mittel an die antragsberechtigten Verkehrsunterneh-
men weiter.  
 

Die Laufzeit der Satzung endete zum 31.12.2015. Um die Ausbildungsverkehr-
Pauschale für 2016 und auch für die kommenden Jahre ausreichen zu können, ist 

die Laufzeit der Satzung bis zum 31.12.2019 zu verlängern. Die neue Satzung 
entspricht dem Wortlaut der Satzung vom 27.3.2012 und wurde lediglich in der 
Präambel, in den Ziffern 1.3 und 15.3 angepasst. 

 
 

Anlagen: 
 
Anlage 1: Satzung 
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